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Der neue Schweizerische Republikaner.

Dienstag, den 11 August 1801. Sechstes Quartal. Den 2z Thermidor !X.>

Vollziehungsrath.
Beschluß vom 6. August.

Der Vovzichungsrarh,
Auf den Bericht des Ministers der innern Angele»

genheiten, daß die unterm i. dieß eröffnete Cantonstag«

satzung von Uri, die gegctzlich vorgeschriebene Eideslei.

stung » mit Ausnahme eines einzigen Mitgliedes, ein»

wüthig und ans dem Grunde verweigert habe, weil

der allgemeine Verfassungseniwurf, den die Eidesformel

jur Grundlage der Cantonsorganisation vorschreibt,

selbst noch nicht angenommen, und folglich nicht zur

Richtschnur dienen könne, an welche die Tagsatzung in

ihren Vorschlägen zur zwekmäßigsten Organisation ih.
tes Canloàgàinden seyn solle;

In Erwägung, daß wenn auch der allgemeine Ver.
fassungSentwurf noch kein Gesetz ausmacht, die Zusam.
menberufung der Cantonsragsatzungen, in soweit ste sich

Mit Organisationsvorschlägen beschäftigen sollen, in ber

Voraussetzung feinet Annahme veranstaltet worden;

beschließt:
1. Der Distrikisstatthaiter von Altdorf sey angewie-

sen, ungesäumt die Cantonsdepntirtc» wieder zusammen,

znberufen, denselben die Unrechtmäßigkeit ihres Beneh.
mens frischerdings vorzustellen, und sie von neuem zur
gesetzlichen Eidesleistung aufzufordern.

2. Wenn die grössere Anzahl der Deputirten dieser

Aufforderung ein Genüge leisten wird, so soll der Statt-
Halter dieselben als Tagsatzung des Cant. Uri sich consti,

tuiren lassen,und die wettern Verhaltungsbefehle einholen.

Im entgegengesetzten Falle soll er denjenigen, die

sich zur Leistung des Eides bereit finden, denselben eben,

falls abnehmen, die übrigen Ocpuiircen aber ihres Auf-
träges für eniledigt erklären, und sogleich zur Ersetzung

derselben die Vczirks»ersamml»ngen zusammenbcrufen.

4. Bey allsälljgem V-r>uche, den d«e Ausgeschlossene»»

zur VZiedàtttìUMig machen würden, soll der Statt.

Halter gegen dieselben nach Vorschrift des Gesetzes vom
12. Herdstm. igoo verfahren.

5. Dem Minister des Inner» sey aufgetragen, ge»

genwäriigen Beschluß schleunigst vollziehen zu lassen.

Folgen die Unterschriften.

Wahlen der Cantonsdeputirten in die allge-
meine helvetische Tagsatzung.

(Fortsetzung.)

Canton Zug.
B. Uhr, CantonSgcrichls-Supvleant.

Im Canton Bern (S. S. 400) ist an B.Gv»
gax Stelle, der seine Ernennung nicht annahm, B.
I n'ck e r im Thal, und an-B. Schneiders Stelle, der
sie ebenfalls ausfchlug, B. Hutzli, Oberrichter, ge.
wählt worden.

Im Canton Waadt wurde an B. Corvon«
Stelle, der seine Ernennung ausschlug, gewählt B.
Düvelü, Uitterstaiihalter von Milden.

Tagsatzung des Cantons Uri.
Nachdem am -.August der Unterstatthalter des Be»

zirks Aliorf, B. Bcroldingcn, der Tagsatzung theils
mit Vorlesung der dahin einschlagenden gesetzlichen Aer«
fügungen den Anfang machte und hierauf sämtliche Mir.
gliedcr zur Abschwörung des vorgeschriebenen Eides auf»

foderte; so ward ihm von der gesamten Tagsatzung da«

gegen ihre Bedenklichkcit geäußert, dahin begründet:
1) daß die dermal bestehende provisorische Regierung
nach ihrem Ermessen die Befugniß nicht haben könne,

i» dieser Sache Vorschriften zn ertheilen; 2) daß sie

dadurch sichtbar gehemmt werden, solche Verfügungen

zu entwerfen, tue nach ihrem Befinden zum Besten des

Vaterlands abzweckcn dürsten, wo ihnen sehr schmerz»



— 4'4 ^
jich sali?n müßt?, von jenen Sachen nicht einmal reden

zu mögen, die ihnen doch für das innere Wohl des

Vaterlands unentdehrlich scheinen; ;) daß sie dadurch

gewissermaßen gezwungen würden, den von der derma-

ligen Gesetzgebung entworfenen Constitutionspian anzu-

nehmen, und somit dem Deputirtc» nach Bern die

Hände gebunden wären, so zwar, daß er zur Annahme
des Cvnstttulionsentwurfs einzig beyzustimmen iin Fall
wäre; 4) daß weil zur Zeit, da sie als Dcputirte an

diese Tagsatzung ernennt wurden, ihnen von diesem

Eid nichts sey gemeldet worden, selbe mithin zu dessen

Leistung keineswegs angehalten werden können.

Der Statthalter hob hierauf die Sitzung auf und

verlangte Verhalrungsbefehle von der Regierung, die

den oben zu Anfang dieses Stücks abgedruklen Be-
schluß nahm.

In Abwesenheit ihres gesetzlichen Präsidenten fezte

jedoch die Tägsatzung ihre Satzungen fort und erklärte

noch am i.Aug. einstimmig:

1) »Daß sie nach aufhabender Pflicht und laut In-
halt des beschwvrnen Eides vom 2. Heumon. ,801, sich

berechtigt halte, mit der Ernennung des Deputirten'zur
allgemeinen Tagsatzung fortzufahren, wirklich fortfah.
re» werde, ohne dazu mit einem neuen Eide sich dela.

ften zu lassen."

2) » Daß sie ftrner zur Ernennung von 5 Gliedern

schreiten werde, die eine Camonsorganisation enlwer.

sen, und der versammelten Cantonötagsatzung in der

Folge vorlegen sollen; doch ohne etwas, von dem sie

noch keine helle Begriffe habe, und das von der recht-

mäßigen Behörde noch nicht festgesetzt sey, zur einzigen

Basis zu n-hmen — vielmehr werden sie das zwek-

mäßigste Augenmerk auf eine solche Cantonalorganisa.
tio» richten, wodurch das Beste des allgemeinen Va-
jerlands erzielet, die Loealbedürfnisse in Betrachtung

gezogen, die innere Ruhe befestigt, der Wohlstand und

Nutzen befördert und jedes ausweichbarc Uebel von dem

leidenden Vaterland abgewendet werden könnte."

;) »Daß die Cantonsdepntirten (sollte diese auf
Ruhe und Wohl beabsichtigte Verrichtung misbilligt
oder gar gewaltsam gehindert werde» wollen) von heute

«n sämtlich ihre Stellen niederlegen und sich des erhalte-
neu Auftrages förmlich entschlagen, in der festen und
Unerschütterlichen Ueberzeugung, daß sie nur als freye,

kuech keine Nebenvorschristen gefesselte Männer, mit
chrcr Thätigkeit dem Vaterlande nutzen können."

Die Versammlung hat alsdann auch wirklich dm

Altlandammann Iost Müller zum Deputirten in die
allgemeine Tagsatzung ernannt.

Gesetzgebender Rath, 4. Inil.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Untcrrichtscommißion, die
Ausgaben des Ministeriums der Künste und Wis-
senschaften für das Kirchmwefen betreffend.)

Aus der von Ihrer Commißion eingesehen Special-
Rechnung über die Verwendung vieftr Summe ergiebt
es sich, daß

im Jahr 1799 für dasKirchemve« Fr. btz, rp.
sen aus derselben verwandt worden, 4760 —

im Jahr 1 Los für das Kirchen« '
Wesen zi, iZl 4 5

(Die zwey grösten Summen wa«

reu für die Geistlichkeit des Cantons
Luzern 10,000 Fr. ; für die des Ct.
Wallis 6000 Fr.)

Für das Erziehungswesen.
(Meist an Schultchrer - Gehalt.) ii,Zzo 4 1/2
Für Litteratur und Künste 1096 - -
Im Jahr 180» für daS Kirchen-

wesen. 40,17, 4 9
(Die zwey grösten Summen wa«

reu : der Geistlichkeit des Ct. Thur«
gau. 2;,044 Fr. 8 btz 7 rap, —
Derjenigen des Cant. Waldstättcn
4148 Fr. i btz.)

FürdasErziehungswcsen. 929? 9 4
Für Litteratur u. Künste, 7,4g - -

Summa. 105,004 2 81/2
Mithin ist schon hier ein Defekt von 5004 Fr. 2 btz.

8 1/2 rap., der durch den neuen Credit muß getilgt
werden.

Im Jahr 1801 wurden folgende Grundzinsstimmen
für Bezahlung der Geistlichen ihres Cantons von nach,

stehenden Vermaltungskammern verwandt:
Fr. btz. r.

Von dtt Verwaltungskamer des

Cantons Argau. 42,288 7 9

— Baden. 9154 9

— Basel. 12,000 - -
— Bern. 50416 8 4

Freyburg. 10,000 - -
Summa.. 151,85s 2 »
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